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 Förderung von Machbarkeitsstudien zur Einrichtung von E-Zonen 

Anlage 

 Fördergrundsätze 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg bietet Kommunen weiterhin die Mög-

lichkeit, Machbarkeitsstudien und Umsetzungskonzeptionen zur Einrichtung von E-

Zonen mit bis zu 80% der Kosten zu fördern. Grundlage sind die zu Machbarkeitsstu-

dien zugehörigen Konditionen der angefügten Fördergrundsätze. Damit verlängert 

das Ministerium eine zunächst bis 15.9. befristete Fördermöglichkeit für diese Teilas-

pekte. E-Zonen sind ein Teilaspekt von Null-Emissions-Zonen, in denen Maßnahmen 

umgesetzt werden, um den Pkw-Verkehr innerhalb dieser Bereiche umweltfreundli-

cher zu gestalten. Ziel der E-Zone ist es, den Kfz-Verkehr schrittweise auf emissions-

freie Fahrzeuge umzustellen und damit die Antriebswende zu fördern sowie Kommu-

nen klimafreundlicher zu gestalten. Eine Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von E-

Zonen gibt eine Antwort, ob und wie eine E-Zone erfolgreich umgesetzt werden kann. 
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Gefördert wird daher die Erstellung von Studien, die konkrete Maßnahmen zur Um-

setzung einer E-Zone inklusive Realisierungszeiträumen und Kostenabschätzungen 

beinhalten. Genauere Informationen zur Antragsstellung und Fördervoraussetzung 

finden Sie in den beigefügten Fördergrundsätzen. Bitte beachten Sie hierbei, dass 

Anträge nur zu Punkt 3.2 a) des Teil B (Machbarkeitsstudien und Umsetzungskonzep-

tionen) und zu Punkt 3.2 g) Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung entgegenge-

nommen werden.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns ihren Antrag an e-foerde-

rung-bw@vm.bwl.de. Fachliche Rückfragen  bitte an die Klimaschutzagentur BW: mo-

bilitaet-foerderung@kea-bw.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Erdmenger  

Leiter Abteilung Nachhaltige Mobilität 
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Verteiler:  

 


